
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/12/13 9Os431/60
(9Os432/60), Os196/28 (Os197/28)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1960

Norm

StGB §53

Rechtssatz

Nachträgliche Befolgung einer Weisung nach Ablauf der hiefür dem Verurteilten gesetzten Frist schließt den Widerruf

des vorläufigen Strafaufschubes nicht aus.

Entscheidungstexte

Os 196/28

Entscheidungstext OGH 27.02.1928 Os 196/28

Ähnlich; Veröff: SSt 8/35

9 Os 431/60

Entscheidungstext OGH 13.12.1960 9 Os 431/60

Veröff: SSt 31/118 = RZ 1961,63

Schlagworte

Anmerkung: Doch ist bei der Entscheidung über den Widerruf die Tatsachenlage im Zeitpunkt der Entscheidung

maßgebend.
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